
 

 

 

 

 

Volksbegehren und Begleitgesetz 

 
Die aktuellen Gesetzestexte im Überblick 

 

 

 

Die farblich abgesetzte Synopse stellt die durch das Volksbegehren und das 

Begleitgesetz bedingten Rechtsänderungen in folgenden Gesetzen dar: 

 Bayerisches Naturschutzgesetz 

 Bayerisches Immissionschutzgesetz 

 Bayerische Bauordnung 

 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 

 Bayerisches Wassergesetz 

 Gesetz über Zuständigkeiten und den Vollzug von Rechtsvorschriften im 

Bereich der Land- und Forstwirtschaft 

 Bayerisches Gesetz zur nachhaltigen Entwicklung der Agrarwirtschaft und des 

ländlichen Raumes 

 Bayerisches Waldgesetz 

 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz 

 Schulordnung für die staatlichen Landwirtschaftsschulen. 

 

Die Vorschriften treten am 01. August 2019 in Kraft. Abweichend davon treten die 

Vorschriften über die Biodiversitäts- und Wildlebensraumberater (Art. 5d 

BayNatSchG und Art. 9 Abs. 4 BayAgrarWiG) am 01. Januar 2020 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen! 

 GRÜN  

Zweites Gesetz zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern  

(Gesamtgesellschaftliches Artenschutzgesetz – Versöhnungsgesetz) 

 ROT  

 

Änderungen im Bayerischen Naturschutzgesetz 

(BayNatSchG) 

 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

Art. 1 Allgemeine Verpflichtung zum Schutz der Natur 

Unverändert. 

 

Art. 1a Artenvielfalt 

1
Über § 1 Abs. 2 BNatSchG hinaus verpflichtet sich der Freistaat Bayern, zur dauerhaften Sicherung 

und Entwicklung der Artenvielfalt in Flora und Fauna darauf hinzuwirken, deren Lebensräume zu 

erhalten und zu verbessern, um einen weiteren Verlust von Biodiversität zu verhindern. ²Ziel ist, die 

landwirtschaftlich genutzten Flächen des Landes nach und nach, bis 2025 mindestens 20 % und bis 

2030 mindestens 30 %, gemäß den Grundsätzen des ökologischen Landbaus gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 834/2007 und des Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen 

Gemeinschaft oder der Europäischen Union auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus (Öko-

Landbaugesetz – ÖLG) in der jeweils geltenden Fassung zu bewirtschaften. ³Staatliche Flächen sind 

bereits ab 2020 gemäß diesen Vorgaben zu bewirtschaften. 

 

Art. 1b Naturschutz als Aufgabe für Erziehung  

(zu § 2 Abs. 6 BNatSchG) 

1
Die Ziele und Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden bei der pädagogischen 

Aus- und Fortbildung, in den Lehr- und Bildungsplänen und bei den Lehr- und Lernmitteln 

berücksichtigt. ²Insbesondere sind die Folgen des Stickstoffeintrages, die Auswirkungen von 

Schlaggrößen, die Bedeutung der Fruchtfolge-Entscheidungen und die Auswirkungen des 

Pestizideinsatzes und weiterer produktionsintegrierter Maßnahmen auf den Artenreichtum und das 

Bodenleben darzustellen.
3
Im Sinne eines umfassenden Bildungsauftrags werden die Aufgaben und 

die Leistungen der Landwirtschaft für die Kulturlandschaft und die Gemeinwohlleistungen für die 

Vielfalt in der Natur vermittelt. 
4
Das ist zu integrieren in einen allgemeinen Bildungsauftrag, in dem 

Zusammenhänge und Wechselwirkungen in der Natur und die Bedeutung der Biodiversität vermittelt 

werden. 

 

Art. 2 Alpenschutz 

Unverändert. 

 



 

 

Art. 3 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

(abweichend von § 5 BNatSchG) 

 

(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die besondere Bedeutung einer 

natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- 

und Erholungslandschaft zu berücksichtigen. 

(2) 
1
Die Land- und Fischereiwirtschaft hat im Rahmen der guten fachlichen Praxis die Anforderungen 

der für sie geltenden Vorschriften, des § 17 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG), 

der sonstigen Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und dieses Gesetzes zu 

beachten. 
2
Die Forstwirtschaft hat die Vorschriften des Waldgesetzes für Bayern und die sonstigen für 

sie geltenden Regelungen zu beachten, wobei im Staatswald das vorrangige Ziel zu verfolgen ist, die 

biologische Vielfalt des Waldes zu erhalten oder zu erreichen. 
3
Dabei sollen die Nutz-, Schutz- und 

Erholungsfunktionen der Wälder erhalten bleiben. 

(3) 
1
Auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem 

Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten soll Grünland erhalten bleiben. 
2
Dazu sollen vorrangig 

vertragliche Vereinbarungen und Förderprogramme genutzt werden. 
3
 § 17 Abs. 8 BNatSchG gilt 

entsprechend. 

(4) 
1
Bei der landwirtschaftlichen Nutzung ist es verboten 

1. Dauergrünland und Dauergrünlandbrachen umzuwandeln, 

2. den Grundwasserstand in Nass- und Feuchtgrünland sowie -brachen und auf Moor- und 

Anmoorstandorten abzusenken, davon unberührt bleiben bestehende Absenkungs- und 

Drainagemaßnahmen, 

3. Feldgehölze, Hecken, Säume, Baumreihen, Lesesteinhaufen, Natursteinmauern, natürliche 

Totholzansammlungen, Feldraine und Kleingewässer als naturbetonte Strukturelemente der Feldflur 

zu beeinträchtigen; eine solche Beeinträchtigung ist jede Schädigung oder Minderung der Substanz 

dieser Elemente, insbesondere das Unterpflügen oder Verfüllen; unberührt von diesem Verbot 

bleiben gewerbliche Anpflanzungen im Rahmen des Gartenbaus, 

4. Dauergrünlandpflegemaßnahmen durch umbrechende Verfahren wie Pflügen oder umbruchlose 

Verfahren wie Drill-, Schlitz- oder Übersaat auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, die als 

gesetzliche Biotope nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG sowie nach Art. 23 Abs. 1 eingestuft sind, 

durchzuführen,  

5. bei der Mahd auf Grünlandflächen ab 1 Hektar von außen nach innen zu mähen, davon unberührt 

bleibt stark hängiges Gelände, 

6. ab dem Jahr 2020 auf 10 % der Grünlandflächen der Landesfläche Bayerns die erste Mahd vor dem 

15. Juni durchzuführen, 

7. ab dem Jahr 2020 Grünlandflächen nach dem 15. März zu walzen und 

8. ab dem 1. Januar 2022 auf Dauergrünlandflächen flächenhaft Pflanzenschutzmittel einzusetzen.  

²Dauergrünland im Sinn dieses Gesetzes sind alle auf natürliche Weise entstandenen Grünlandflächen 

sowie angelegte und dauerhaft als Wiese, Mähweide oder Weide genutzte Grünlandflächen und deren 

Brachen. ³Nicht auf Dauer angelegte Ackerfutterflächen sind kein Dauergrünland im Sinn dieses 

Gesetzes. 
4
Das in Satz 1 Nr. 6 für den Grünlandanteil der Landesfläche Bayerns insgesamt geregelte 

Schutzziel soll nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel im Rahmen von vertraglichen 

Vereinbarungen oder der Teilnahme an Förderprogrammen auf Flächen einzelner Betriebe in allen 

Landesteilen umgesetzt werden. 



 

 

(5) 
1
Von dem Verbot des Abs. 4 Nr. 1 sind auf Antrag Ausnahmen zuzulassen, wenn die 

Beeinträchtigungen ausgeglichen werden. ²Von den Verboten des Abs. 4 Nrn. 2 bis 4 können auf 

Antrag Ausnahmen zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen oder ersetzt 

werden. ³Für die punktuelle Beseitigung giftiger, invasiver oder bei vermehrtem Auftreten für die 

Grünlandnutzung problematischen Pflanzenarten können von dem Verbot des Abs. 4 Nr. 8 auf Antrag 

Ausnahmen zugelassen werden. 

(6) 
1
Soweit auf Grund der örtlichen Witterungsverhältnisse voraussichtlich in einer erheblichen Zahl 

von Fällen die Voraussetzungen für die Erteilung einer Befreiung nach § 67 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG 

gegeben wären, kann die Staatsregierung durch Rechtsverordnung gebietsbezogen gestatten, durch 

Allgemeinverfügung einen späteren als den in Abs. 4 Satz 1 Nr. 7 genannten Zeitpunkt zu bestimmen, 

ab dem Grünflächen nicht mehr gewalzt werden dürfen. 
2
Zuständig für den Erlass der 

Allgemeinverfügung sind die Regierungen. 
3
Hinsichtlich des Prüfungsmaßstabs gilt Satz 1 

entsprechend.  

(7) Die Beseitigung von Unwetter-, Wild- und Weideschäden bleibt von den Verboten des Abs. 4 Satz 

1 Nrn. 4 und 7 unberührt. 

 

Art. 3a Bericht zur Lage der Natur  

(zu § 6 BNatSchG) 

1
Die Oberste Naturschutzbehörde ist verpflichtet, dem Landtag und der Öffentlichkeit in jeder 

Legislaturperiode auf der Basis ausgewählter Indikatoren über den Status und die Entwicklung der 

biologischen Vielfalt in Bayern zu berichten (Bericht zur Lage der Natur). ²Einmal jährlich ist dem 

Landtag und der Öffentlichkeit ein Statusbericht zu den ökologisch genutzten Landwirtschaftsflächen 

im Sinn des Art. 1a vorzulegen. 

 

Teil 2 Landschaftsplanung, Landschaftspflege und allgemeiner Schutz von Natur und 

Landschaft 

Art. 4 Landschaftsplanung 

Unverändert. 

 

Art. 5 Durchführung der Landschaftspflege; Beratung 

(Art. 5 Abs. 2 abweichend von § 3 Abs. 4 BNatSchG) 

 

(1) 
1
Zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere zum 

Erhalt der biologischen Vielfalt, können die unteren und höheren Naturschutzbehörden auf der 

Grundlage des Bayerischen Landschaftspflegekonzepts, des Arten- und Biotopschutzprogramms 

sowie der Bayerischen Biodiversitätsstrategie landschaftspflegerische und -gestalterische Maßnahmen 

durchführen. 
2
Zur Umsetzung der Maßnahmen sollen die Formen der kooperativen Zusammenarbeit, 

insbesondere Vertragsnaturschutz- und Landschaftspflegeprogramme der obersten 

Naturschutzbehörde, genutzt werden. 
3
Auch andere Behörden und öffentliche Stellen können durch 

vertragliche Vereinbarungen und Förderprogramme zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege beitragen. 

(2) 
1
Mit der Ausführung der Maßnahmen nach Abs. 1 sollen nach Möglichkeit land- und 

forstwirtschaftliche Betriebe, Zusammenschlüsse solcher Betriebe, die sich zum Zweck der 



 

 

gemeinschaftlichen Bodenbewirtschaftung bilden, und Selbsthilfeeinrichtungen der Land- und 

Forstwirtschaft beauftragt werden. 
2
Die Ausführung kann auch Vereinen übertragen werden, in denen 

kommunale Gebietskörperschaften, Landwirte und anerkannte Naturschutzverbände sich 

gleichberechtigt für den Naturschutz und die Landschaftspflege einsetzen 

(Landschaftspflegeverbände). 
2
Die unteren Naturschutzbehörden können ferner öffentlich-rechtliche 

Körperschaften, Träger von Naturparken sowie Vereine und Verbände, die sich satzungsgemäß dem 

Naturschutz, der Landschaftspflege oder den Angelegenheiten der Erholung in der freien Natur 

widmen, beauftragen. 
3
Die Beauftragung erfolgt nur mit Einverständnis der Beauftragten. 

4
Hoheitliche 

Befugnisse können dadurch nicht übertragen werden. 

(3) 
1
Die Vorbereitung, Betreuung und Ausführung der Maßnahmen nach Abs. 1 kann auch Vereinen 

übertragen werden, in denen möglichst flächendeckend kommunale Gebietskörperschaften, Landwirte 

und anerkannte Naturschutzverbände sich gleichberechtigt und für den Naturschutz und die 

Landschaftspflege einsetzen (Landschaftspflegeverbände). 
2
Der Staat unterstützt die Träger von 

Naturparken und die Landschaftspflegeverbände im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel in ihren 

Tätigkeiten und gegenseitigen Abstimmung. 
3
Abs. 2 Satz 3 und 4 gelten entsprechend. 

(4) 
1
Zu den Aufgaben der staatlichen Behörden gehört im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Beratung 

über die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
2
Die Beratung soll dazu 

beitragen, dass die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege auch ohne hoheitliche 

Maßnahmen verwirklicht werden können. 

 

Art. 5a Landschaftspflegeprogramm 
 

Zugunsten von Naturschutz und Landschaftspflege können im Rahmen der verfügbaren 

Haushaltsmittel insbesondere folgende Maßnahmen gefördert werden: 

 
1. Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Neuschaffung ökologisch wertvoller Lebensräume, 
 
2. Erhaltung der Artenvielfalt einschließlich kommunaler Maßnahmen, 
 
3. Naturschutzprojekte sowie Projekte zur Renaturierung von Mooren, 
 
4. Umsetzung der Landschaftspläne, 
 
5. Aufbau und Pflege des Biotopverbunds gemäß Art. 19 Abs. 1 und 
 
6. naturschutzbezogene Information und Beratung. 
 

Art. 5b Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm 
 

Zur kooperativen Umsetzung natur- und artenschutzfachlicher Ziele kann im Rahmen der verfügbaren 

Haushaltsmittel die natur- und artenschutzverträgliche Bewirtschaftung und Pflege von 

 
1. Natura 2000-Gebieten, Naturschutzgebieten, Nationalparken, Biosphärenreservaten, gesetzlich 

geschützten Biotopen, Streuobstbeständen und Wiesenbrütergebieten, 
 
2. nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen, 
 
3. Flächen mit Vorkommen geschützter oder gefährdeter Arten, 
 
4. Flächen zum Aufbau des Biotopverbunds nach Art. 19 Abs. 1 und 
 
5. Gewässerrandstreifen, 
 
oder eine besonders naturverträgliche Weidetierhaltung gefördert werden. 
 



 

 

Art. 5c Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm Wald 
 

Zur kooperativen Umsetzung natur- und artenschutzschutzfachlicher Ziele im Privat- und 

Körperschaftswald können im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel insbesondere in den in Art. 5b 

genannten Teilen der Natur und Landschaft ökologisch besonders wertvolle Nutzungsformen des 

Waldes und der Erhalt ökologisch besonders wertvoller Strukturen und Standorte gefördert werden. 

 

Art. 5d Biodiversitätsberatung 
 
1
An den unteren Naturschutzbehörden werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Stellen 

Biodiversitätsberater eingesetzt. 
2
Sie sollen helfen, in Zusammenarbeit mit den Eigentümern und 

Landbewirtschaftern, Kommunen, Erholungssuchenden, Verbänden und sonstigen Betroffenen in 

ökologisch wertvollen Teilen der Natur und Landschaft gemäß Art. 5b die natur- und 

artenschutzfachlichen Ziele und Maßnahmen umzusetzen, und den Aufbau des Biotopverbunds nach 

Art. 19 Abs. 1 begleiten.“ 

 
 

Art. 6 Wegebau im Alpengebiet; genehmigungsfreie Eingriffe; Land-, Forst- und 

Fischereiwirtschaft 

Unverändert. 
 

Art. 7 Ausgleichsmaßnahmen, Ersatzzahlungen 

 
1
Ausgleichsmaßnahmen

 
im Sinn des § 15 BNatSchG sollen im Sinn der Artenvielfalt festgelegt 

werden, wobei insbesondere auch auf die Förderung alter Kultursorten geachtet werden soll. 

²Ersatzzahlungen im Sinn des § 15 Abs. 6 BNatSchG sind an den Bayerischen Naturschutzfonds zu 

entrichten und von diesem im Bereich der vom Eingriff räumlich betroffenen unteren 

Naturschutzbehörde nach deren näherer Bestimmung für Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege zu verwenden. 
3
Eine Verwendung in anderen Bereichen ist möglich, wenn die 

betroffenen unteren Naturschutzbehörden ihr Einvernehmen erteilt haben oder nach Bestimmung der 

obersten Naturschutzbehörde, sofern Mittel nach zwei Jahren nicht für konkrete Maßnahmen 

verwendet worden sind. 

Art. 8 bis 11 

Unverändert. 

 

Art. 11a Himmelstrahler und Beleuchtungsanlagen 

1
Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im Außenbereich sind zu vermeiden. 

2
Himmelstrahler und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung sind unzulässig. 

3
Beim Aufstellen von 

Beleuchtungsanlagen
 
im Außenbereich müssen die Auswirkungen auf die Insektenfauna, 

insbesondere deren Beeinträchtigung und Schädigung, überprüft und die Ziele des Artenschutzes 

berücksichtigt werden.
4
Beleuchtungen in unmittelbarer Nähe von geschützten 

Landschaftsbestandteilen und Biotopen sind nur in Ausnahmefällen von der zuständigen Behörde oder 

mit deren Einvernehmen zu genehmigen. 

 

Art. 11b Gentechnikanbauverbot 

Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen ist in Bayern verboten. 

 
  



 

 

Art. 11c Klimaneutrale Verwaltung 

1
Die Behörden und Einrichtungen der unmittelbaren Staatsverwaltung des Freistaats Bayern nehmen 

Vorbildfunktion beim Klimaschutz wahr, insbesondere bei der Energieeinsparung, der effizienten 

Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie, der Nutzung erneuerbarer 

Energien und ihren Beschaffungen mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 eine klimaneutrale Verwaltung zu 

erreichen. 
2
Den kommunalen Gebietskörperschaften wird empfohlen, entsprechend Satz 1 zu 

verfahren. 

 

Teil 3 Schutz von Flächen und einzelnen Bestandteilen der Natur 

Art. 12 bis 15 

Unverändert. 

 

Art. 16 Schutz bestimmter Landschaftsbestandteile 

 

(1) 
1
Es ist verboten, in der freien Natur 

1. Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze oder -gebüsche einschließlich Ufergehölze oder -gebüsche 

zu roden, abzuschneiden, zu fällen oder auf sonstige Weise erheblich zu beeinträchtigen, 

2. Höhlen, ökologisch oder geomorphologisch bedeutsame Dolinen, Toteislöcher, aufgelassene 

künstliche unterirdische Hohlräume, Trockenmauern, Lesesteinwälle sowie Tümpel und 

Kleingewässer zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, 

3. entlang natürlicher oder naturnaher Bereiche fließender oder stehender Gewässer, 

ausgenommen künstliche Gewässer im Sinn von § 3 Nr. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes und Be- 

und Entwässerungsgräben im Sinn von Art. 1 des Bayerischen Wassergesetzes, in einer Breite 

von mindestens 5 m von der Uferlinie diese garten- oder ackerbaulich zu nutzen 

(Gewässerrandstreifen), 

4. Bodensenken im Außenbereich im Sinn des § 35 des Baugesetzbuches zu verfüllen, 

5.  Alleen an öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen und Wirtschaftswegen zu beseitigen, 

beschädigen oder auf sonstige Weise erheblich zu beeinträchtigen. 

2
Das Verbot nach Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für 

1. die ordnungsgemäße Nutzung und Pflege im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar, die den 

Bestand erhält, 

 

 2. schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses, 

  

3. Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrswege oder der 

öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur Unterhaltung der Gewässer erforderlich sind. 

 

 (2) § 17 Abs. 8 BNatSchG sowie Art. 23 Abs. 3 gelten entsprechend. 

 

Art. 17 bis 18  

Unverändert.  

 
  



 

 

Art. 19 Biotopverbund, Biotopvernetzung, Arten- und Biotopschutzprogramm 

 

(1) 
1
Der Freistaat Bayern schafft ein Netz räumlich oder funktional verbundener Biotope 

(Biotopverbund), das bis zum Jahr 2023 mindestens 10% Offenland und bis zum Jahr 2027 

mindestens 13% Offenland der Landesfläche umfasst. 
2
Ziel ist, dass der Biotopverbund bis zum Jahr 

2030 mindestens 15 % Offenland der Landesfläche umfasst. 

(2)
 1
Fachliche Grundlage für die Auswahl der Bestandteile des Biotopverbunds nach § 21 Abs. 3 

BNatSchG ist insbesondere das Arten- und Biotopschutzprogramm. 
2
Es enthält 

1. die Darstellung und Bewertung der unter dem Gesichtspunkt des Arten- und Biotopschutzes 

bedeutsamen Populationen, Lebensgemeinschaften und Biotope wild lebender Tier- und 

Pflanzenarten, insbesondere der in ihrem Bestand gefährdeten Arten und Lebensräume, 

  

2. die zu deren Schutz, Pflege und Entwicklung erforderlichen Ziele und Maßnahmen sowie Wege zu 

ihrer Verwirklichung. 

  
3
Für die Auswahl von Flächen hat der funktionale Zusammenhang innerhalb des Biotopverbunds 

besonderes Gewicht. 
4
Zur Umsetzung sollen u.a. entlang von Gewässern, Waldrändern und 

Verkehrswegen Vernetzungskorridore geschaffen werden. 
5
Die Umsetzung erfolgt im Wege 

kooperativer Maßnahmen. 
6
Das Arten- und Biotopschutzprogramm unterliegt als Fachkonzept der 

ständigen Fortentwicklung. 
7
Die Verwirklichung der Ziele und Maßnahmen des Arten- und 

Biotopschutzprogramms erfolgt insbesondere in Biotopverbundprojekten.
 

(3) Die Oberste Naturschutzbehörde soll dem Landtag und der Öffentlichkeit jährlich einen 

Statusbericht über den Biotopverbund vorlegen. 

(4) Zur Renaturierung von Mooren sowie für eine moorverträgliche land- und forstwirtschaftliche 

Nutzung erstellt die oberste Naturschutzbehörde im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einen Fachplan Moore und schreibt diesen bei Bedarf fort. 

 

Teil 4 Schutz des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2 000“, gesetzlicher Schutz von 

Biotopen 

Art. 20 bis 22 

Unverändert. 

 

Art. 23  Gesetzlich geschützte Biotope 

(Art. 23 Abs. 2 abweichend von § 30 Abs. 2, 3 und 5 BNatSchG, Art. 23 Abs. 3 abweichend von 

§§ 30 Abs. 3, 67 Abs. 1 BNatSchG, Art. 23 Abs. 4 abweichend von §§ 30 Abs. 3, 67 Abs. 1 

BNatSchG) 

  

(1) 
1
Gesetzlich geschützte Biotope im Sinn des § 30 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG sind auch 

1. Landröhrichte, Pfeifengraswiesen, 

2. Moorwälder,  

3. wärmeliebende Säume, 

4. Magerrasen, Felsheiden, 

5.  alpine Hochstaudenfluren, 

6.  extensiv genutzte Obstbaumwiesen oder -weiden aus hochstämmigen Obstbäumen mit einer 



 

 

Fläche ab 2.500 Quadratmetern (Streuobstbestände) mit Ausnahme von Bäumen, die weniger als 

50 Meter vom nächstgelegenen Wohngebäude oder Hofgebäude entfernt sind und  

7. arten- und strukturreiches Dauergrünland. 

2
Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Einzelheiten zur fachlichen 

Abgrenzung der in Satz 1 Nr. 6 und 7 genannten Biotope zu bestimmen. 

 

(2) 
1
Die Verbote nach § 30 Abs. 2 BNatSchG gelten nicht bei gesetzlich geschützten Biotopen, die 

1. nach Inkrafttreten eines Bebauungsplans entstanden sind, wenn eine nach diesem Plan zulässige 

Nutzung in seinem Geltungsbereich verwirklicht wird, 

  

2. während der Laufzeit einer vertraglichen Vereinbarung oder der Teilnahme an öffentlichen 

Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung entstanden sind, soweit diese innerhalb einer Frist 

von fünfzehn Jahren nach Beendigung der vertraglichen Vereinbarung oder der Teilnahme an den 

öffentlichen Programmen wieder einer land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Nutzung zugeführt 

werden. 

  
2
Das Verbot des § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG gilt außerdem nicht für regelmäßig erforderliche 

Maßnahmen zur Unterhaltung der künstlichen, zum Zweck der Fischereiwirtschaft angelegten 

geschlossenen Gewässer.  
2
Die Verbote nach § 30 Abs. 2 BNatSchG gelten außerdem nicht für 

regelmäßig erforderliche Maßnahmen zur Unterhaltung 

1. der künstlichen, zum Zweck der Fischereiwirtschaft angelegten geschlossenen Gewässer im Sinne 

des § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG oder 

2. der Obstbaumwiesen oder -weiden im Sinn des Abs. 1 Nr. 6. 

(3) 
1
Für eine Maßnahme kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die 

Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können oder wenn die Maßnahme aus Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist. 
2
Die Entscheidung über die Ausnahme wird 

durch eine nach anderen Vorschriften erforderliche behördliche Gestattung ersetzt; diese 

Entscheidung wird im Benehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde getroffen. 

(4) 
1
Abweichend von § 30 Abs. 3 und § 67 Abs. 1 BNatSchG bedürfen Maßnahmen auf Grund der 

öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur Unterhaltung der Gewässer keiner behördlichen Ausnahme- 

oder Befreiungsentscheidung vom Verbot des § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG. 
2
Sie dürfen nur unter den 

Voraussetzungen des § 23 Abs. 3 Satz 1 oder des § 67 Abs. 1 BNatSchG durchgeführt werden. 

(5) Die Sicherung von Brut-, Nahrungs- und Aufzuchtsbiotopen des Großen Brachvogels, der 

Uferschnepfe, des Rotschenkels, der Bekassine, des Weißstorchs, des Kiebitzes, des Braunkehlchens 

oder des Wachtelkönigs in feuchten Wirtschaftswiesen und -weiden (Wiesenbrütergebiete) soll in 

geeigneter Weise, insbesondere durch privatrechtliche Vereinbarungen, angestrebt werden. 

(6) 
1
Für Handlungen nach § 30 Abs. 2 BNatSchG, die der Verwendung der Biotope zu intensiver 

landwirtschaftlicher Nutzung dienen, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach Maßgabe des 

Fünften Teils Abschnitt III BayVwVfG durchzuführen, wenn die Gesamtfläche der betroffenen Biotope 

1 ha oder mehr beträgt. 
2
Bei Änderung oder Erweiterung der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 

der Biotope ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn 

1. der durch die Erweiterung hinzukommende Teil für sich betrachtet oder 

  

2. das durch die Änderung oder Erweiterung entstehende Vorhaben bei einheitlicher Betrachtung 

erstmals 

  



 

 

den in Satz 1 genannten Schwellenwert erfüllt. 
3
Im Fall des Satzes 2 Nr. 2 ist dem geänderten oder 

erweiterten Vorhaben derjenige Teil des Bestands nicht mehr zuzurechnen, der früher als zwei Jahre 

vor dem Eingang des Antrags auf Zulassung des Änderungs- oder Erweiterungsvorhabens bei der 

zuständigen Behörde in Betrieb genommen worden ist. 

Art. 23a Verbot von Pestiziden 

1
Die Anwendung von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel und Biozide) gemäß Art. 3 Nr. 10 der Richtlinie 

2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen 

Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. 

November 2009, S. 71) in der jeweils geltenden Fassung ist in Naturschutzgebieten, in gesetzlich 

geschützten Landschaftsbestandteilen und in gesetzlich geschützten Biotopen außerhalb von intensiv 

genutzten land- und fischereiwirtschaftlichen Flächen verboten. ²Die Naturschutzbehörde kann die 

Verwendung dieser Mittel zulassen, soweit eine Gefährdung des Schutzzwecks der in Satz 1 

genannten Schutzgebiete oder geschützten Gegenstände nicht zu befürchten ist. ³Weitergehende 

Vorschriften bleiben unberührt. 

 

Teil 5 Zoos und Tiergehege 

Unverändert. 
  

Teil 6 Erholung in der freien Natur 

Unverändert 

 

Teil 7 Vorkaufsrecht, Enteignung und Erschwernisausgleich 

Art. 39 bis 41 

Unverändert. 

  

Art. 42 Erschwernisausgleich; Ausgleich von Nutzungsbeschränkungen in der Land-, Forst- 

und Fischereiwirtschaft 

  

(1) 
1
Wird Eigentümern oder Nutzungsberechtigten durch eine Versagung der Ausnahme nach Art. 23 

Abs. 3 oder der Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG die bestehende land-, forst- oder 

fischereiwirtschaftliche Bewirtschaftung eines nach § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG oder nach Art. 23 

Abs. 1 gesetzlich geschützten Biotops wesentlich erschwert, wird ihnen dafür nach Maßgabe der 

verfügbaren Haushaltsmittel ein angemessener Geldausgleich gewährt. 
2
Dieser Geldausgleich wird 

auch im Rahmen von vertraglichen Vereinbarungen oder der Teilnahme an Förderprogrammen 

gewährt, soweit Eigentümer oder Nutzungsberechtigte durch naturschonende Bewirtschaftung den 

ökologischen Wert des gesetzlich geschützten Biotops erhalten. 
3
Eigentümer oder 

Nutzungsberechtige erhalten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel eine Förderung, soweit sie 

durch naturschonende Bewirtschaftung den ökologischen Wert von Streuobstwiesen bewahren. 

(2) 
1
Werden in Schutzgebietsverordnungen, die nach dem 19. Juli 1995 in Kraft getreten sind, oder 

werden in nach diesem Zeitpunkt erlassenen Anordnungen zum Schutz von Naturdenkmälern und 

geschützten Landschaftsbestandteilen und Grünbeständen erhöhte Anforderungen festgesetzt, die die 

ausgeübte, im Sinn des Art. 6 Abs. 4 ordnungsgemäße land-, forst- oder fischereiwirtschaftliche 

Bodennutzung eines Grundstücks beschränken, so ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen 

Nachteile ein angemessener Geldausgleich zu gewähren, soweit nicht eine Entschädigungspflicht 

nach § 68 Abs. 1 und 2 BNatSchG in Verbindung mit Art. 41 Abs. 1 besteht. 
2
Bei Beschränkungen 

durch Anordnungen in Natura 2 000-Gebieten kann unter den Voraussetzungen von Satz 1 ein 

Geldausgleich gewährt werden. 
3
Das Nähere regelt die Staatsregierung durch Rechtsverordnung. 



 

 

Teil 8 Organisation, Zuständigkeit und Verfahren 

Art. 43 Behörden  

Unverändert. 

 

Art. 44 Zuständigkeiten; Ersetzung 

  

(1) 
1
Die oberste Naturschutzbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Behörden zu 

bestimmen, die zum Vollzug von Vorschriften der Europäischen Union oder des Bundes im Bereich 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege zuständig sind. 
2
Die Rechtsverordnung ergeht im 

Einvernehmen mit dem Staatsministerium, dessen Geschäftsbereich berührt wird. 

(2) 
1
Der Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes und dieses Gesetzes sowie der Vollzug der auf 

Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen obliegt, soweit nichts anderes bestimmt ist, 

den unteren Naturschutzbehörden. 
2
Der Vollzug der nach Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 erlassenen 

Gemeindeverordnungen obliegt den Gemeinden. 
2
Abweichend von Satz 1 sind zuständig für den 

Vollzug 

1. des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 die unteren Forstbehörden, 
 

2. des Art. 11a die Immissionsschutzbehörden, 
 
3. des Art. 11b die Behörden, die für den Vollzug des Gentechnikgesetzes zuständig sind, 
 
4. des Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 die Wasserbehörden nach Art. 63 Abs. 1 des Bayerischen  

Wassergesetzes, 
 
5. der nach Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 erlassenen Gemeindeverordnungen die Gemeinden. 

 

(3) Zuständig für die Beobachtung von Natur und Landschaft nach § 6 BNatSchG sind die 

Naturschutzbehörden und das Landesamt für Umwelt. 

(4) Genehmigungen nach § 40 Abs. 4 BNatSchG erteilt die höhere Naturschutzbehörde. 

(5) Wird eine Entscheidung nach diesem Gesetz durch eine nach Vorschriften außerhalb dieses 

Gesetzes erforderliche behördliche Gestattung ersetzt, soll in der behördlichen Gestattung auf die 

Ersetzungswirkung hingewiesen werden. 

 

Art. 45 bis 54  

Unverändert. 

 

Art. 55 Datenschutz 

  

(1) Die Naturschutzbehörden, das Landesamt für Umwelt und der Naturschutzfonds dürfen 

personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz oder 

nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich ist. 

(2) Die Information nach Art. 14 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) kann 

durch ortsübliche Bekanntmachung in der Gemeinde erfolgen. 

(3) Bewirtschaftungspläne nach § 32 Abs. 5 BNatSchG werden flurstücksbezogen oder nach 

Koordinaten in geeigneter Weise veröffentlicht. 

  



 

 

Art. 56 Befreiungen 

Unverändert. 

  

Teil 9 Ordnungswidrigkeiten 

Art. 57 Ordnungswidrigkeiten 

  

(1) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einer vollziehbaren Einstellungsanordnung nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 zuwiderhandelt, 

  
1a. entgegen Art. 11b eine gentechnisch veränderte Pflanze anbaut, 
 

2. den Vorschriften einer nach Art. 12 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 23, 24, 26, 28 oder § 29 BNatSchG 

oder einer nach Art. 54 Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnung, soweit sie für einen bestimmten 

Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, zuwiderhandelt, 

  

3. einer vollziehbaren Einzelanordnung nach Art. 12 Abs. 3 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 BNatSchG 

oder § 29 Abs. 1 BNatSchG, nach Art. 54 Abs. 2 oder einer vollziehbaren Untersagungsanordnung 

nach Art. 18 Abs. 2 zuwiderhandelt, 

  

4. den Vorschriften einer nach § 3 Abs. 2 BNatSchG vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, 

  

5. entgegen § 30 Abs. 2 BNatSchG ein in Art. 23 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 aufgeführtes Biotop zerstört oder 

erheblich beeinträchtigt, 

  

6. entgegen Art. 54 Abs. 3 Veränderungen in einem geplanten Naturschutzgebiet vornimmt oder 

  

7. einer vollziehbaren Nebenbestimmung in Form der Auflage zu einer Gestattung, wenn die Auflage 

auf dem Bundesnaturschutzgesetz, diesem Gesetz oder einer auf Grund dieser Gesetze 

erlassenen Rechtsverordnung beruht, nicht nachkommt. 

  

(2) ff. - unverändert 

 

Art. 58 bis 61  

Unverändert. 

 

  



 

 

Änderungen im Bayerischen Immissionsschutzgesetz 

(BayImSchG) 

 

 

Zweiter Teil Lärm und Licht 

 

Art. 15 Vermeidbare Lichtemissionen  

 

(1) Nach 23 Uhr und bis zur Morgendämmerung ist es verboten, die Fassaden baulicher Anlagen der 

öffentlichen Hand zu beleuchten, soweit das nicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit erforderlich 

oder durch oder auf Grund Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist. 

(2) 
1
Im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuchs sind beleuchtete oder lichtemittierende 

Werbeanlagen verboten. 
2
Die Gemeinde kann bis längstens 23 Uhr Ausnahmen von Satz 1 zulassen 

für 

1. Gaststätten und 

2. zulässigerweise errichtete Gewerbebetriebe an der Stätte der Leistung, soweit dafür in Abwägung 

mit dem Gebot der Emissionsvermeidung ein erhebliches Bedürfnis besteht. 

 

Art. 18 Ordnungswidrigkeiten 

  

(1) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. ohne Genehmigung nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 23b Abs. 1 Satz 1 BImSchG 

eine dort genannte Anlage störfallrelevant errichtet oder ändert, 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 16 Abs. 1 in Verbindung mit § 24 Satz 1 BImSchG nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

3. eine Anlage entgegen einer vollziehbaren Untersagung nach Art. 16 Abs. 1 in Verbindung mit § 25 

Abs. 1 BImSchG betreibt oder 

4. in Bezug auf eine Anlage im Sinne des Art. 16 Abs. 1 Satz 1 eine der in 

 a)  § 62 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG in Verbindung mit § 21 Abs. 1 12. BImSchV oder 

 b)  § 62 Abs. 1 Nr. 7 BImSchG in Verbindung mit § 21 Abs. 2 12. BImSchV 
 

bezeichneten Handlungen begeht oder 

5. den Verboten nach Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 zuwiderhandelt. 

(2) ff. unverändert 

 

Die übrigen Artikel dieses Gesetzes bleiben unverändert. 



 

 

Änderungen in der Bayerischen Bauordnung 

(BayBO) 

 

 

Art. 7 Begrünung; Kinderspielplätze 

  

(1) 
1
Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten 

Grundstücke sind 

1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und 

2. zu begrünen oder zu bepflanzen, 

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen 

entgegenstehen. 
2
Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungspläne oder andere Satzungen 

Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen treffen. 

(2) 
1
Im Eigentum des Freistaats Bayern stehende Gebäude und ihre zugehörigen Freiflächen sollen 

über Abs. 1 hinaus vorbehaltlich der bestehenden baurechtlichen, satzungsrechtlichen, 

denkmalschützenden oder sonstigen rechtlichen Festlegungen angemessen begrünt oder bepflanzt 

werden. 
2
Den kommunalen Gebietskörperschaften wird empfohlen, hinsichtlich ihrer Gebäude und 

zugehörigen Freiflächen entsprechend Satz 1 zu verfahren. 

(3) 
1
Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ist auf dem Baugrundstück oder 

in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für 

diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesichert sein muss, 

ein ausreichend großer Kinderspielplatz anzulegen. 
2
Das gilt nicht, wenn in unmittelbarer Nähe eine 

Gemeinschaftsanlage oder ein sonstiger für die Kinder nutzbarer Spielplatz geschaffen wird oder 

vorhanden oder ein solcher Spielplatz wegen der Art und der Lage der Wohnungen nicht erforderlich 

ist. 
3
Bei bestehenden Gebäuden nach Satz 1 kann die Herstellung von Kinderspielplätzen verlangt 

werden. 

 

 

Folgeänderung in Art. 57 Abs. 1 Nr. 15 Buchst. c und Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 (dort wird jeweils die Angabe 

„Abs. 2“ durch die Angabe „Abs. 3“ ersetzt) 

Die übrigen Artikel dieses Gesetzes bleiben unverändert. 

 

 

  



 

 

Änderungen im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 

(BayEUG) 

 

 

Erster Teil Grundlagen 

 

Art. 1 Bildungs- und Erziehungsauftrag 

  

(1) 
1
Die Schulen haben den in der Verfassung verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrag zu 

verwirklichen. 
2
Sie sollen Wissen und Können vermitteln sowie Geist und Körper, Herz und Charakter 

bilden. 
3
Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung, vor der 

Würde des Menschen und vor der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Selbstbeherrschung, 

Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles 

Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur, und Umwelt, Artenschutz und 

Artenvielfalt. 
4
Die Schülerinnen und Schüler sind im Geist der Demokratie, in der Liebe zur 

bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinn der Völkerversöhnung zu erziehen. 

(2) Bei der Erfüllung ihres Auftrags haben die Schulen das verfassungsmäßige Recht der Eltern auf 

Erziehung ihrer Kinder zu achten. 

 

Art. 2 Aufgaben der Schulen 

  

(1) Die Schulen haben insbesondere die Aufgabe, 

Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln und Fähigkeiten zu entwickeln, 

zu selbständigem Urteil und eigenverantwortlichem Handeln zu befähigen, 

zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher Gesinnung und Achtung vor 

anderen Menschen zu erziehen, zur Anerkennung kultureller und religiöser Werte zu erziehen, 

Kenntnisse von Geschichte, Kultur, Tradition und Brauchtum unter besonderer Berücksichtigung 

Bayerns zu vermitteln und die Liebe zur Heimat zu wecken, 

zur Förderung des europäischen Bewusstseins beizutragen, 

im Geist der Völkerverständigung zu erziehen und die Integrationsbemühungen von Migrantinnen und 

Migranten sowie die interkulturelle Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, 

die Bereitschaft zum Einsatz für den freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat und zu 

seiner Verteidigung nach innen und außen zu fördern, 

die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und auf die 

Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken, 

die Schülerinnen und Schüler zur gleichberechtigten Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten in 

Familie, Staat und Gesellschaft zu befähigen, insbesondere Buben und junge Männer zu ermutigen, 



 

 

ihre künftige Vaterrolle verantwortlich anzunehmen sowie Familien- und Hausarbeit partnerschaftlich 

zu teilen, 

auf Arbeitswelt und Beruf vorzubereiten, in der Berufswahl zu unterstützen und dabei insbesondere 

Mädchen und Frauen zu ermutigen, ihr Berufsspektrum zu erweitern, 

Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt und Verständnis für die Zusammenhänge nachhaltiger 

Entwicklung, gesunder Ernährung und verantwortungsvoller landwirtschaftlicher Erzeugung zu 

wecken. 

(2) ff. unverändert. 

 

Die übrigen Artikel dieses Gesetzes bleiben unverändert. 

 

 

  



 

 

Änderungen im Bayerischen Wassergesetz 

(BayWG) 

 

 

Art. 21 Gewässerrandstreifen 

(Zu § 38 WHG, abweichend von § 38 Abs. 3 bis 5 WHG) 

 

(1) 
1
Der Gewässerrandstreifen ist an Gewässern erster und zweiter Ordnung auf Grundstücken des 

Freistaats Bayern 10 Meter breit. 
2
Auf Gewässerrandstreifen nach Satz 1 sind 

1. die ackerbauliche und gartenbauliche Nutzung sowie der Einsatz und die Lagerung von Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln, ausgenommen Wundverschlussmittel zur Baumpflege und 

Wildbissschutzmittel, verboten und 

2. Bäume und Sträucher zu erhalten, soweit die Beseitigung nicht für den Ausbau oder die 

Unterhaltung der Gewässer, zur Pflege des Bestandes, aus besonderen Artenschutzgründen oder 

zur Gefahrenabwehr erforderlich ist oder im Rahmen ordnungsgemäßer Forstwirtschaft erfolgt. 

3
§ 38 Abs. 5 WHG gilt entsprechend. 

4
Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Bayerischen 

Naturschutzgesetzes bleibt unberührt. 

(2) Über Abs. 1 hinaus können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel die Zwecke 

des Gewässerrandstreifens an allen Gewässern durch Einbeziehung der Grundstücke oder der 

Flächen in eine Fördermaßnahme erreicht werden, die auch dem Schutz des jeweiligen Gewässers 

dient. 

(3) Für die mit Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes einhergehenden 

Einschränkungen bisher zulässiger und tatsächlich ausgeübter Nutzungen wird nach Maßgabe der 

verfügbaren Haushaltsmittel ein angemessener Geldausgleich gewährt. 

 

Art. 63 Sachliche und örtliche Zuständigkeit  

 

(1) 
1
Der Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, dieses Gesetzes und der auf Grund dieser Gesetze 

erlassenen Rechtsverordnungen ist grundsätzlich Aufgabe des Staates. 
2
Der Vollzug obliegt, soweit 

nichts anderes bestimmt ist, den Kreisverwaltungsbehörden. 
3
Werden einer kreisangehörigen 

Gemeinde nach Art. 53 Abs. 2 BayBO Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen, ist sie 

im Umfang der Übertragung Kreisverwaltungsbehörde nach Satz 1, soweit für den Vollzug eine Große 

Kreisstadt zuständig wäre. 

(2) 
1
Das Staatsministerium ist unter Mitwirkung der nachgeordneten Fachbehörden für die Aufstellung, 

Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme sowie der 

Hochwasserrisikomanagementpläne in den Teilbereichen der Flussgebietseinheiten, die sich im 

Freistaat Bayern befinden, und für die Koordinierung und Steuerung der Maßnahmen und Verfahren 

zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele zuständig. 
2
Soweit dabei die Bewirtschaftung und Nutzung 

land- und forstwirtschaftlich oder fischereilich genutzter Flächen betroffen ist, sind die jeweils 



 

 

zuständigen Fachbehörden zu beteiligen. 
3
Bewilligungsbehörden für den Geldausgleich nach Art. 21 

Abs. 3 sind die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

(3) ff. unverändert. 

 

Die übrigen Artikel dieses Gesetzes bleiben unverändert. 

 

 

 

  



 

 

Änderungen im Gesetz über Zuständigkeiten und den Vollzug von Rechtsvorschriften 

im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 

(Land- und forstwirtschaftliches Zuständigkeits- und Vollzugsgesetz – ZuVLFG) 

 

 

Art. 5 Pflanzenschutzrecht 

  

(1) Zuständig für die Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG), der nach diesem Gesetz 

erlassenen Rechtsverordnungen sowie der unmittelbar geltenden Rechtsakte der Europäischen Union 

auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes ist vorbehaltlich abweichender Regelung die Landesanstalt für 

Landwirtschaft. 

(2) 
1
Die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit zusätzlichen Aufgaben im Bereich des 

Pflanzenbaus sind zuständig für den Vollzug 

1. des § 4 der Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung für eine Tätigkeit im Sinn des § 9 Abs. 1 Nr. 4 

und 5 PflSchG, 

 2. des § 9 Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 und 4 Satz 3 und 4 PflSchG, sofern nicht die Sachkunde für 

eine Tätigkeit im Sinn des § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 PflSchG alleiniger Verfahrensgegenstand ist, 

 3. des § 12 Abs. 2 Satz 3 PflSchG, soweit sich die Genehmigung auf den Zuständigkeitsbereich eines 

Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit zusätzlichen Aufgaben im Bereich 

Pflanzenbau beschränkt, 

 4. der § 3 Abs. 1 Satz 3, § 13 Abs. 3, § 16 Abs. 2 Satz 2 und § 23 Abs. 5 PflSchG, 

 5. der §§ 3 und 6 der Pflanzenschutz-Geräteverordnung, 

 6. der Verordnung über die Durchführung von Kontrollen an Pflanzenschutzgeräten. 

2
Hinsichtlich Satz 1 Nr. 1 besteht eine landesweite Zuständigkeit jedes sachlich zuständigen Amtes. 

3
Abweichend von Satz 1 Nr. 1 und 2 sind die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

unabhängig von der Übertragung zusätzlicher Aufgaben zuständig, sofern eine Tätigkeit nach § 9 Abs. 

1 Nr. 1 bis 3 PflSchG alleiniger Verfahrensgegenstand ist. 
4
Im Fall des Satzes 3 findet Satz 2 

Anwendung. 
5
Für den Vollzug von § 9 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 4 Satz 2 PflSchG ist unbeschadet der 

Zuständigkeit der Landesanstalt für Landwirtschaft jedes Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten zuständig. 

(3) Im Bereich des Forstwesens sind zuständig 

1. die unteren Forstbehörden für den Vollzug 

 a) der §§ 3, 8, 11, 13, 16 Abs. 2 PflSchG, 

 b) des § 4a Abs. 2 der Pflanzenbeschauverordnung, 

 

 

  

c) der Art. 67 Abs. 1 Unterabs. 2 und 3 sowie Art. 68 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in 

Verbindung mit Art. 55 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009. 

 



 

 

2. die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft für den Vollzug 

 a) des § 59 Abs. 1 PflSchG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 PflSchG, 

 b) des § 4a Abs. 2 der Pflanzenbeschauverordnung und des § 8 PflSchG, soweit jeweils der 

Erlass von Allgemeinverfügungen betroffen ist, 

 c) der §§ 18, 20, 21 PflSchG. 
   

 (4) 
1
Auf den vom Freistaat Bayern bewirtschafteten Flächen ist der Einsatz von Totalherbiziden 

verboten, soweit das nicht für Zwecke der Forschung und Lehre zwingend erforderlich ist oder von der 

zuständigen Behörde nach § 12 Abs. 2 Satz 3 PflSchG genehmigt wurde. 
2
Für den Vollzug des 

Verbots nach Satz 1 ist die die jeweilige Fläche bewirtschaftende oder betreuende Behörde zuständig. 

 

Die übrigen Artikel dieses Gesetzes bleiben unverändert. 

 

 

 

 

  



 

 

Änderungen im Bayerischen Gesetz zur nachhaltigen Entwicklung der Agrarwirtschaft 

und des ländlichen Raumes 

(Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz – BayAgrarWiG) 

 

 

Art. 7 Förderfähige Maßnahmen in der Landwirtschaft sowie im ländlichen Raum 

  

(1) 
1
Folgende Maßnahmen in den Bereichen Wettbewerb, Markt sowie ländlicher Raum können 

gefördert werden: 

1. Wissens- und Informationstransfer zur Ausrichtung und Orientierung auf den Märkten und zur 

Erschließung neuer Märkte, 

2. Qualitäts- sowie Konformitätsprüfung landwirtschaftlicher Erzeugnisse einschließlich der 

Erzeugnisse des ökologischen Landbaus, 

3. artgerechte Tierhaltung, 

4. Erzeugungs- und Marktstruktur, 

5. Absatzförderung zum Ausbau bestehender und Erschließung neuer Märkte, 

6. Erzeugung und Verwertung nachwachsender Rohstoffe, 

7. Erschließung und Ausbau neuer Produktions- und Einkommensmöglichkeiten (Diversifizierung), 

8. flächendeckende Landbewirtschaftung, 

9. Erhaltung der Kulturlandschaft, insbesondere auch landschaftsprägender Siedlungsstrukturen, 

10. Agrarumweltmaßnahmen, 

11. Betriebs- und Haushaltshilfe sowie Melkeraushilfsdienst, 

12. rationelle Arbeitserledigung durch überbetrieblichen Maschineneinsatz, 

13. bäuerliche Familienberatung, 

14. integrierte Ländliche Entwicklung insbesondere durch Flurneuordnung und Dorferneuerung, 

15. Erzeugung und Absatzförderung von Produkten aus ökologischem Landbau, 

16. Sicherung der Gesundheit, Leistungsfähigkeit und des Wohlbefindens landwirtschaftlicher 

Nutztiere sowie Förderung der Sicherheit und Qualität von Nahrungsmitteln tierischen und 

pflanzlichen Ursprungs, 

17. Landzwischenerwerb für agrarökologische Zwecke, 

18. Digitalisierung, 

19. Unterstützung von Junglandwirten. 

2
Art. 8 und 9 bleiben unberührt. 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 können Pauschalen festgelegt werden. 



 

 

(3) Für Projekte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Erschließung neuer Märkte 

werden Anschubfinanzierungen gewährt. 

(4) 
1
Für Maßnahmen nach Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 2, 11, 12 und 16, die im besonderen staatlichen 

Interesse von nach Art. 4 Abs. 1 und 2 anerkannten oder von Einrichtungen nach Art. 3 Abs. 2 zentral 

durchgeführt werden, wird eine Förderung gewährt, die auch den hierfür erforderlichen 

Organisationsaufwand umfasst. 
2
Soweit die Einrichtungen gewerblich tätig sind, müssen die 

geförderten Maßnahmen bilanzmäßig und durch Rechnungslegung gesondert ausgewiesen sowie von 

den sonstigen Tätigkeiten wirtschaftlich getrennt werden. 
3
Diese wirtschaftliche Trennung hat, so zu 

erfolgen, dass Quersubventionierungen im Sinn von Art. 5 Abs. 3 Satz 2 ausgeschlossen sind, 

(5) Ergänzend zur Hilfe der Sozialversicherungsträger wird zur Überbrückung von Notfällen eine 

Förderung von Fachkräften zur Betriebs- und Haushaltshilfe gewährt. 

(6) Die Fördermaßnahmen erfolgen nach Maßgabe des Haushalts. 

 

Art. 9 Beratung 

  

(1) 
1
Das Staatsministerium gewährleistet eine am Gemeinwohl orientierte und am Verwaltungsvollzug 

ausgerichtete Beratung. 
2
Es hält Kernkompetenzen für eine subsidiäre betriebliche Beratung in der 

Landwirtschaft vor. 
3
Für die Inanspruchnahme der staatlichen Beratung nach den Sätzen 1 und 2 

werden keine Kosten erhoben. 

(2) 
1
Die produktionstechnische und betriebswirtschaftliche Beratung in der Land- und Forstwirtschaft 

erfolgt im Verbund mit vom Staatsministerium anerkannten nichtstaatlichen Anbietern solcher 

Beratungsdienstleistungen. 
2
 Art. 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 gelten entsprechend. 

3
Bis zum Erlass 

vorrangiger Vorschriften des Gemeinschaftsrechts gilt Satz 2 auch für Anbieter aus einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union. 

(3) 
1
Die produktionstechnische und betriebswirtschaftliche Beratung in der Landwirtschaft durch 

anerkannte nichtstaatliche Anbieter nach Abs. 2 Satz 1 sowie die betriebsbezogene Beratung der 

Waldbesitzer durch forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinn des Bundeswaldgesetzes kann 

gefördert werden. 
2
 Art. 7 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(4) 
1
Zur Verbesserung der Lebensräume von Arten in der Kulturlandschaft werden im Rahmen der zur 

Verfügung stehenden Stellen an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Wildlebensraumberater eingesetzt. 
2
Die Wildlebensraumberatung strebt eine bestmögliche 

Vernetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität in der Kulturlandschaft an, mit dem Ziel, 

Biotopverbünde aufzubauen und die Wirkung von Einzelmaßnahmen zu fördern. 

 

Die übrigen Artikel dieses Gesetzes bleiben unverändert. 

  



 

 

Änderungen im Bayerischen Waldgesetz 

(BayWaldG) 

 

 

Art. 12a Naturwaldreservate und Naturwaldflächen 

  

(1) 
1
Natürliche oder weitgehend naturnahe Waldflächen können auf Antrag des Waldbesitzers als 

Naturwaldreservate eingerichtet werden. 
2
Sie sollen die natürlichen Waldgesellschaften landesweit 

repräsentieren und der Erhaltung und Erforschung solcher Wälder sowie der Sicherung der 

biologischen Vielfalt dienen. 
3
Abgesehen von notwendigen Maßnahmen des Waldschutzes und der 

Verkehrssicherung finden in Naturwaldreservaten keine Bewirtschaftung und keine Holzentnahme 

statt. 

(2) 
1
Bis zum Jahr 2023 wird im Staatswald ein grünes Netzwerk eingerichtet, das 10 % des 

Staatswaldes umfasst und aus naturnahen Wäldern mit besonderer Bedeutung für die Biodiversität 

besteht (Naturwaldflächen). 
2
Abs. 1 S. 3 gilt entsprechend.“ 

 

Art. 16 Erstaufforstung 

  

(1) 
1
Die Aufforstung nicht forstlich genutzter Grundstücke mit Waldbäumen durch Saat oder Pflanzung 

bedarf der Erlaubnis. 
2
Dies gilt auch für die Anlage von Kulturen zur Gewinnung von Christbäumen 

und Schmuckreisig sowie Kurzumtriebskulturen. 

(2) Die Erlaubnis darf nur versagt oder durch Auflagen eingeschränkt werden, wenn die Aufforstung 

Plänen im Sinn des Art. 3 BayNatSchG Landschaftsplanungen im Sinn des Art. 4 des BayNatSchG 

widerspricht, wenn wesentliche Belange der Landeskultur oder des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege gefährdet werden, der Erholungswert der Landschaft beeinträchtigt wird, oder 

erhebliche Nachteile für die umliegenden Grundstücke zu erwarten sind. 

(2a) Art. 39a bestimmt, für welche Aufforstungsvorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen ist. 

(3) Der bei der Erstaufforstung einzuhaltende Grenzabstand kann im Rahmen einer Auflage größer als 

in den Vorschriften des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch Gesetzes zur Ausführung 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs festgelegt werden. 

(4) 
1
Soweit in auf Gesetz beruhenden Plänen Flächen zur Aufforstung vorgesehen sind, bedarf die 

Erstaufforstung keiner Erlaubnis. 
2
In solchen Fällen ist der Abschluss der Aufforstung der unteren 

Forstbehörde anzuzeigen. 

(5) In Fällen, in denen aus zwingenden Gründen des öffentlichen Wohls die Aufforstung geboten ist, 

haben die Eigentümer und Nutzungsberechtigten die Aufforstung zu dulden. 

(6) 
1
Auf die Erstaufforstung von Flächen im Sinn des Abs. 4 ist im Rahmen der Förderung der 

Forstwirtschaft hinzuwirken. 
2
Die Erstaufforstung solcher Flächen ist durch Zusammenlegung im 

Flurbereinigungsverfahren zu erleichtern. 
3
Soweit sich für Erstaufforstungen im Sinn des Abs. 4 keine 



 

 

Träger finden, sollen der Freistaat Bayern oder sonstige Gebietskörperschaften die Flächen erwerben 

und aufforsten. 

(7) Sind Grundstücke nach Abs. 1 ohne Erlaubnis oder einer Auflage zuwider aufgeforstet worden, 

kann die Beseitigung der Aufforstung angeordnet werden, wenn und soweit die Erlaubnis hätte versagt 

werden dürfen. 

  

Art. 20 Förderung 

  

1
Die Waldwirtschaft wird besonders nach diesem Gesetz und nach dem Gesetz zur Förderung der 

bayerischen Landwirtschaft (LwFöG) Bayerischen Agrarwirtschaftsgesetz gefördert; dies umfasst auch 

die Aus- und Fortbildung der privaten Waldbesitzer an der Bayerischen Waldbauernschule. 
2
Die 

Förderung nach anderen Vorschriften und Programmen bleibt unberührt.  

 

Art. 21 Beihilfen für Waldbrandschäden 

  

(1) 
1
Bei Waldbrandschäden soll zu Maßnahmen nach Art. 21 LwFöG Waldbesitzern, soweit diese von 

einem Dritten, insbesondere vom Schädiger, keinen Ersatz erlangen, eine Beihilfe gewährt werden. 
2
Sie soll 75 v.H. des entstandenen Schadens betragen. 

(2) Die Beihilfe kann versagt oder gekürzt werden, wenn der Berechtigte den Schaden verursacht oder 

es unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. 

(3) 
1
Die Beihilfe kann unter Auflagen und Bedingungen insbesondere für die rechtzeitige 

Wiederaufforstung und für die Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte gewährt werden. 
2
Die 

Gewährung der Beihilfe kann davon abhängig gemacht werden, dass der Berechtigte seine 

Ersatzansprüche gegen Dritte an den Staat abtritt. 
3
Die Abtretung der Ersatzansprüche kann nur bis 

zur Höhe der Beihilfe gefordert werden. 

 

Die übrigen Artikel dieses Gesetzes bleiben unverändert. 

 

 

  



 

 

Änderungen im Bayerischen Straßen- und Wegegesetz 

(BayStrWG)  

 

 

Art. 9 Straßenbaulast 

  

(1) 
1
Die Straßenbaulast umfaßt alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straße 

zusammenhängenden Aufgaben. 
2
Die Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit 

die Straßen in einem dem gewöhnlichen Verkehrsbedürfnis und den Erfordernissen der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung genügenden Zustand zu bauen und zu unterhalten. 
3
Soweit sie hierzu unter 

Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit außerstande sind, haben sie auf den nicht verkehrssicheren 

Zustand vorbehaltlich anderweitiger Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörden durch 

Verkehrszeichen hinzuweisen. 
4
Beim Bau und bei der Unterhaltung der Straßen sind die Belange der 

älteren Menschen und Kinder zu berücksichtigen und der Naturhaushalt und das. 
5
Die Belange von 

Menschen mit Behinderung und von Menschen mit sonstigen Mobilitätsbeeinträchtigungen werden 

berücksichtigt mit dem Ziel, Barrierefreiheit ohne besondere Erschwernis zu ermöglichen, soweit nicht 

andere überwiegende öffentliche Belange, insbesondere solche der Verkehrssicherheit, 

entgegenstehen. 

(2) 
1
Beim Bau und der Unterhaltung der Straßen sind die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst 

und Technik zu beachten. 
2
Dabei ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen und die 

Flächeninanspruchnahme in Abwägung insbesondere mit den Notwendigkeiten der Sicherheit und 

Leichtigkeit des Verkehrs sowie der Schonung von Naturhaushalt und Landschaftsbild soweit wie 

möglich zu begrenzen.
 

(3) 
1
Zu den Aufgaben nach Absatz 1 gehören nicht das Schneeräumen, das Streuen bei Schnee- oder 

Eisglätte, die Reinigung und die Beleuchtung. 
2
Die Träger der Straßenbaulast sollen jedoch 

unbeschadet der Verkehrssicherungspflicht oder der Verpflichtung Dritter die Straßen bei Schnee und 

Eisglätte räumen und streuen. 

(4) 
1
Wechselt die Straßenbaulast, so hat der bisherige Träger der Straßenbaulast dafür einzustehen, 

daß er ihr in dem durch die bisherige Straßenklasse gebotenen Umfang genügt, insbesondere den 

notwendigen Grunderwerb durchgeführt hat. 
2
Ist eine abzustufende Straße nicht ordnungsgemäß 

ausgebaut, so hat er dafür nur insoweit einzustehen, als der Ausbauzustand hinter den Anforderungen 

der künftigen Straßenklasse zurückbleibt. 

 

Art. 30 Bepflanzungen, Straßenbegleitflächen 

  

(1)
 1
Zur Bepflanzung des Straßenkörpers ist nur der Träger der Straßenbaulast befugt. 

2
Dem Natur- 

und Landschaftsschutz ist Rechnung zu tragen. 

(2) 
1
Begrünte Teile der Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Böschungen und sonstigen 

straßenbegleitenden Grundstücksteile (Straßenbegleitflächen) sind bei Staatsstraßen mit dem Ziel zu 

bewirtschaften, die Luftreinhaltung, die Artenvielfalt und den Biotopverbund zu fördern. 
2
Im Rahmen 



 

 

der Wirtschaftlichkeit und vorbehaltlich der Verkehrssicherheit sollen bei Staatsstraßen die 

Straßenbegleitflächen als Magergrünland bewirtschaftet und Lärmschutzanlagen begrünt werden. 
4
Den Landkreisen und Gemeinden wird empfohlen, bei Kreis- und Gemeindestraßen entsprechend zu 

verfahren. 

 

Die übrigen Artikel dieses Gesetzes bleiben unverändert. 

 

 

 

  



 

 

Änderungen in der Schulordnung für die staatlichen Landwirtschaftsschulen 

(LwSO) 

 

 

§ 2 Ausbildungsziele 

  

(1) 
1
Im Rahmen des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags aller Schulen (Art. 1 BayEUG) 

hat die Landwirtschaftsschule die Studierenden auf ihren späteren Beruf als landwirtschaftlicher bzw. 

landwirtschaftlich-hauswirtschaftlicher Unternehmer oder landwirtschaftliche bzw. landwirtschaftlich-

hauswirtschaftliche Unternehmerin und Betriebsleiter oder Betriebsleiterin vorzubereiten. 
2
Dabei sollen 

die Studierenden in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden mit dem Ziel, Verantwortung für die Belange 

der Landwirtschaft, Hauswirtschaft und des ländlichen Raums zu übernehmen sowie selbstständig und 

nachhaltig wirtschaftend unter besonderer Berücksichtigung von Ökonomie und Ökologie, Umwelt- 

und Ressourcenschutz sowie Tierwohl zu agieren. 
3
Die Studierenden sollen sich der Bedeutung ihrer 

Rolle als Erzeuger regionaler und hochwertiger Lebensmittel sowie ihrer Verantwortung bewusst 

werden, Leistungen für Natur und Umwelt zu erbringen. 
4 
Die berufs- und arbeitspädagogische 

Eignung im Sinn der Ausbilder-Eignungsverordnung ist in der Hauswirtschaft zu vermitteln. 

(2) ff. unverändert. 

 

Die übrigen Paragraphen dieses Gesetzes bleiben unverändert. 

 


